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40/01 Verwaltungsverfahren

77 Kunst Kultur

Norm

AVG §56;

DMSG 1923 §1 Abs1;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Nach § 1 Abs. 1 DMSG 1923 erfolgt die Feststellung des ö<entlichen Interesses an der Erhaltung eines Denkmals stets

in jenem Zustand, in dem es sich im Zeitpunkt des Rechtswirksamwerdens der Unterschutzstellung be@ndet.Nach

Paragraph eins, Absatz eins, DMSG 1923 erfolgt die Feststellung des ö<entlichen Interesses an der Erhaltung eines

Denkmals stets in jenem Zustand, in dem es sich im Zeitpunkt des Rechtswirksamwerdens der Unterschutzstellung

befindet.
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